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1. Einleitung 

 

Die Stadt Aarau und die private Grundeigentümerin FAES Immo AG haben für die Überbauung ihrer Grundstücke 

entlang der Mühlemattstrasse einen Studienauftrag mit vier Architekturbüros durchgeführt. Die Absicht der 

Auftraggeberinnen ist es, ihre Parzellen mit einem bewilligungsfähigen Projekt einem Investor zu veräussern. 

Aus dem Studienauftrag resultierte die Erkenntnis, dass ohne Strassenabstandsunterschreitung keine 

zweckmässige Überbauung des Planungsperimeters möglich ist. Das Beurteilungsgremium empfahl darauf der 

Auftraggeberschaft, die Architekten Schneider & Schneider mit der Erarbeitung eines Vorprojekts und eines 

Gestaltungsplans zu beauftragen. 

 

Die Architekten haben darauf den Studienauftrag in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen und städtischen 

Stellen überarbeitet. Im Vordergrund stand die Frage nach den Abständen zur Kantonsstrasse. Da die 

Unterschutzstellung des Teehauses nicht in Frage gestellt ist und die Aareterrasse auf der Flucht dieses 

Teehauses städtebaulich und lärmtechnisch Kernstück der Bebauung ist, und somit ein allfälliger 

Strassenausbau in südlicher Richtung keinen Sinn macht, konnte eine Genehmigung der 

Abstandsunterschreitung in Aussicht gestellt werden. Projektüberarbeitungen, welche durch die 

einschneidenden Rahmenbedingungen des Planungsperimeters erforderlich waren, haben zu einem Richtprojekt 

geführt, das auf die vielfältigen Bedürfnisse und Ansprüche der Amtsstellen und möglicher künftiger Investoren 

Rücksicht nimmt. Mit dem überarbeiteten Richtprojekt, das als Grundlage für den Gestaltungsplan dient, wird 

für alle ein Mehrwert erreicht: 

 

- Die Stadt und ihre Bewohner und Bewohnerinnen erhalten eine attraktive Überbauung mit einer 

öffentlichen Aareterrasse   

- Die städtebauliche Lücke in der Stadtansicht wird geschlossen 

- Die neue Bebauung hält den Lärm der Strasse gegen Süden ab 

- Die wichtige Wegverbindung zwischen Stadt und der Aare wird aufgewertet 

- Der Betrieb der öffentlichen Infrastruktur auf dem Planungsperimeter bleibt gewährleistet 

 

Die Bebauungskonzeption verfolgt mit dem Richtprojekt eine attraktive Überbauung, die einen adäquaten 

Übergang von der Stadt zum Freiraum der Aare schafft und ein breit gefächertes Wohnungs-, Dienstleistungs- 

und Kulturangebot schafft. 

 

Freiraum-, Erschliessungs- und Fassadenkonzept sorgen dafür, dass ein gut platzierter, in den Hang 

eingebetteter Baukörper mit der davor gelagerten Aareterrasse, mit einem guten Erscheinungsbild zu einem 

bedeutenden Mehrwert am Ort beiträgt. Diese Konzeptionen sollen die Belange der unmittelbaren Umgebung 

und der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen, der Nutzer und Nutzerinnen und somit die Zielsetzung der 

Stadt erfüllen. 
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2. Erläuterungen zum Gestaltungsplan 

 

2.1. Planungsorganisation 

 

Die Stadt Aarau und die FAES Immo AG als Grundeigentümerinnen haben sich mit der Neuapostolischen Kirche 

Schweiz zur Auftraggeberschaft für den Gestaltungsplan zusammengeschlossen. Es ist das gemeinsame Anliegen, 

mit einem rechtsgültigen Gestaltungsplan die Bebauung des Areals sicher zu stellen. 

 

 

2.2. Verfahren 

 

2.2.1. Entwurf Bebauungskonzept und Gestaltungsplan 

 

Die Auftraggeberschaft beauftragte folgende Planer mit der Erarbeitung des Bebauungs- und 

landschaftsarchitektonischen Konzepts, sowie des Gestaltungsplans: 

 

Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG, Aarau 

Hager Landschaftsarchitektur AG, Zürich 

 

An der Gestaltungsplanung ist mitwirkend tätig: 

Dr. Beat Ries, Siegrist Ries und Partner, Rechtsanwälte und Notariat, Aarau 

 

 

2.2.2. Vorprüfung durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

 

Der Gestaltungsplan wurde am 29. November 2010 dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt (DBVU) zur 

Vorprüfung vorgelegt. Mit Bericht vom 5. Mai 2011 würdigte das DBVU den Gestaltungsplan Mühlemattstrasse, 

stellte einen Genehmigungsantrag in Aussicht und gab die Vorlage in der vorliegenden Form zur 

zusammengelegten öffentlichen Mitwirkung und Auflage frei.  

 

 

2.2.3. Mitwirkung und öffentliche Auflage 

 

Vom 17. Mai bis 15. Juni 2011 fand die zusammengelegte öffentliche Mitwirkung und Auflage statt. 

Mitwirkungseingaben erfolgten keine.  

 

Zu Einwendungen legitimierte Personen oder Organisationen gemäss § 4 Abs. 3 BauG waren während der 

Auflagefrist zur Einreichung einer Einwendung berechtigt. Zwei Parteien machten von diesem Recht fristgerecht 

Gebrauch.  
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2.2.4. Einwendungen 

 

Eine Einwendungspartei befürchtete Immissionen auf ihre Liegenschaft, die durch von der Mauer der 

Aareterrasse reflektierten Verkehrslärm oder durch jungendliche Benutzer und Benutzerinnen der Aareterrasse  

selbst ausgehen könnten. Diese Fragen sind jedoch im Baugesuchsverfahren zu prüfen. Nachdem auf eine 

Einigungsverhandlung einvernehmlich verzichtet wurde, beschloss der Stadtrat am 17. Oktober 2011 auf die 

gemachten Einwendungen nicht einzutreten.   

 

Die Einwendungen einer zweiten Partei betrafen im Wesentlichen folgende Punkte:  

 

• Voraussetzungen für den Erlass eines Gestaltungsplans: Diese seien wegen fehlendem öffentlichen 

Interesse  hier nicht gegeben.  

• Gesamthöhe: Eine bestehende privatrechtliche Baubeschränkung zu Lasten der Parzelle 1013 habe für 

jegliche Bauten, also auch für Geländer, Liftaufbauten und Kamine usw. zu gelten.  

• Strassenabstand: Die öffentlichen Interessen an der Einhaltung des gesetzlichen Strassenabstandes 

erlaubten an dieser Stelle keinen Gestaltungsplan, der den Strassenabstand  missachte.  

• Interessenkollision: Die Einwohnergemeinde Aarau sei gleichzeitig Grundeigentümerin, Erlassbehörde für 

den Gestaltungsplan sowie Baubewilligungsbehörde; somit bestehe eine klare Interessenkollision. 

 

Am 5. September 2011 fand die Einigungsverhandlung statt. Mit Datum vom 23. September 2011 teilten die 

Einwendenden über Ihren Rechtsvertreter mit, an den eingereichten und mündlich besprochenen 

Einwendungen festzuhalten.  

 

An seiner Sitzung vom 17. Oktober 2011 hat der Stadtrat die Einwendungen abgewiesen. Die Abweisung der 

wesentlichen Einwendungspunkte gemäss obenstehender Aufstellung begründete der Stadtrat im Wesentlichen 

wie folgt: 

 

• Voraussetzungen für den Erlass eines Gestaltungsplans: Die Parzellen im Perimeter des Gestaltungsplanes 

seien eingezont und daher der Überbauung zuzuführen. Das öffentliche Interesse, eingezontes Land zu 

überbauen, sei offensichtlich und als sehr hoch zu werten.  

• Gesamthöhe: Das Begehren sei mit § 8 Abs. 2 der Sondernutzungsvorschriften (SNV) vollumfänglich 

erfüllt. Damit sei öffentliches und privates Recht kumulativ eingehalten.  

• Strassenabstand: § 111 Abs. 2 BauG sehe die Herabsetzung des Strassenabstandes mittels 

Sondernutzungsplan ausdrücklich vor. Die kantonalen Freihalteinteressen für den Strassenbau seien 

eingehend geprüft worden (vgl. Vorprüfungsbericht). Ohne eine Unterschreitung des 

Kantonsstrassenabstandes von 6.0 m sei eine zweckmässige Überbauung der Parzellen im Perimeter des 

Gestaltungsplans nicht möglich.  

• Interessenkollision: Die angeführte Interessenkollision möge vorhanden sein. Das aargauische Recht 

nehme diese besondere Form der Interessen bewusst in Kauf, indem es den Gemeinderat sowohl als 

ordentliches Vertretungs- und Verwaltungsorgan der Einwohnergemeinde eingesetzt habe, wie auch als 

Baubewilligungsbehörde und Beschlussbehörde von Sondernutzungsplänen. 

 

Das an der Einwendungsverhandlung geäusserte Interesse, die Umgebungsbepflanzung zwischen den Bauten im 

Hangbereich mit dem Ziel einer gestalterischen Einheit gemeinsam zu planen, wurde vom Stadtrat im Hinblick 

auf das Baubewilligungsverfahren zur Kenntnis genommen.  
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3. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

 

 

3.1. Gebiet Gestaltungsplan Mühlemattstrasse 

 

Das Gebiet des Gestaltungsplans liegt an einem Nordhang in Fussdistanz zur Altstadt und zum 

Naherholungsgebiet an der Aare, und bildet zusammen mit den Fabrikgebäuden der ehemaligen Wolframwerke 

eine Stadtkante gegen die Aare hin. Gegen Norden prägt die Aussicht in die Natur (Aare und Juragebirge) und 

die Lärmbelastung durch die viel befahrene Mühlemattstrasse die Lage. Die Sonne fällt hauptsächlich von der 

der Aussicht abgewandten Hangseite ein. Unter der Mühlemattstrasse verläuft eingedolt der Untere Stadtbach 

entlang des Gestaltungsplanperimeters. 

 

 

3.2. Gelände 

 

Das Gelände steigt von der Mühlemattstrasse zur südlichen Perimetergrenze um ca. 6 bis 9 Meter an. Die 

Perimetergrenze an der Strasse liegt auf ca. 367.30 m ü. M., die Hangkante auf ca. 376.00 m ü. M. Im Bereich 

des Teehauses stösst das Gelände mit der Stützmauer auf der Höhe von ca. 370.00 m ü. M. an die 

Mühlemattstrasse. Zur bestehenden Tiefgarageneinfahrt fällt das Terrain steiler als zur Strasse hin. 

 

 

3.3. Umgebende Bebauung 

 

Der Perimeter schliesst westlich an ein Ensemble von Fabrikbauten aus dem frühen 19. Jahrhundert an, die eine 

markante Siedlungskante zur Aare hin ausbilden. Die angrenzenden Wolframwerke wurden Ende der 

Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts mit einem mehrgeschossigen Gewerbe- und Bürogebäude und einer 

grossen Tiefgarage Richtung Hang erweitert. Die Tiefgarageneinfahrt dieser Liegenschaft liegt im 

Gestaltungsplanperimeter. Südlich des Perimeters dominieren zwei erst kürzlich erstellte viergeschossige 

Wohnbauten die Stadtansicht, die direkt an der Hangkante steht. Von der Hangkante weiter zurückversetzt 

steht ein schmales, viergeschossiges, ehemaliges Fabrikgebäude. Auf der gegenüberliegenden Seite von der 

Mühlemattstrasse steht ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus im Freiraum zur Aare. Östlich des Perimeters 

prägen die Stützmauern und Verkehrsanlagen des Sauerländertunnels das Bild. 

 

Innerhalb des Perimeters stützt sich das so genannte Teehaus auf die heute an die Mühlemattstrasse stossende 

Gartenmauer, die zur Entstehungszeit (frühes 19. Jh.) den Garten gegen das Aareufer hin begrenzte. Es wurde 

als Gartenpavillon zum Haus Laurenzenvorstadt 61 errichtet. Es handelt sich um eine der heute selten 

gewordenen, in den Gärten des 19. Jahrhunderts aber verbreiteten, Pavillonbauten. Es diente im letzten 

Jahrhundert über lange Zeit dem bekannten Aarauer Künstler Felix Hoffmann als Atelier. Der eingeschossige 

Kleinbau ist mit einem Walmdach eingedeckt. Das Teehaus steht seit 1992 unter kantonalem Denkmalschutz 

(AAR103). Die kantonale Denkmalpflege wurde frühzeitig in die Planung miteinbezogen und kann die Vorlage 

grundsätzlich mittragen und unterstützen. 
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3.4. Perimeter 

 

Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist durch einen entsprechenden Perimeter definiert. Dieser umfasst 

eine Fläche von 3’460 m2, dessen Begrenzung durch den Situationsplan festgelegt ist. 

 

Der Perimeter wird im Norden durch die Mühlemattstrasse begrenzt. Diese ist eine wichtige Hauptverkehrsachse 

(Kantonsstrasse). Seit sieben Jahren ist der östlich gelegene Sauerländertunnel geöffnet, was zu einer Zunahme 

des Verkehrsaufkommens geführt hat. Im Osten, Süden und Westen wird der Perimeter, mit Ausnahme der 

Parzelle Nr. 2691, durch Parzellengrenzen definiert. Die Parzelle Nr. 2691 liegt nur zu einem Teil innerhalb des 

Perimeters. Über den Perimeter führt ein öffentlicher Weg, der innerhalb einer eigenen Parzelle liegt (Parzelle 

Nr. 2690). 

 

Entlang der bestehenden öffentlichen Treppe sind zwei Hauptkanalisationsrohre geführt. Sie münden in den am 

Fuss der Treppe sich befindende Regenauslass. Das Tiefbauwerk reguliert die der Kläranlage zugeführte 

Wassermenge. Bei starkem Regen wird ein Teil des Wassers unmittelbar in die Aare geleitet. 

 

Der Gestaltungsplanperimeter befindet sich in der 4-geschossigen Wohn- und Gewerbezone WG4. Benachbarte 

Bauzonen sind an der Mühlemattstrasse die Grünzone und die Wohnzone W3, Richtung Osten die Wohn- und 

Gewerbezone WG4, im Süden die Wohnzone W3 und Richtung Westen die Kernzone Altstadt. 

 

Der Perimeter umfasst wie in Kapitel 3.5 aufgeführt zwei Parzellen, die sich im Besitz des Kantons Aargau 

befinden (Nr. 3692 und 5110). Auf der Parzelle Nr. 3692 ist in einer eingeschossigen Baute die Technikzentrale 

der Sauerländertunnels untergebracht. Nachdem entlang der Mühlemattstrasse grössere Landflächen im Besitz 

der Stadt  Aarau stehen, hat diese dem Kanton den Wunsch vorgestellt, die kantonalen Parzellen in eine 

Neubebauung miteinbeziehen zu können. Seitens des Kantons steht diesem Ansinnen nichts entgegen. Er setzt 

voraus, dass das technische Gebäude weiterhin betrieben werden kann. Im durchgeführten Studienauftrag 

wurden die beiden kantonalen Parzellen miteinbezogen. Damit wäre es möglich gewesen, die Überbauung als 

Arealüberbauung zu erstellen. Der Gestaltungsplan bezieht die beiden Parzellen, die heute neben der Nutzung 

für das Technikgebäude brach liegen, mit ein. Sie dienen einer Neubebauung des Gestaltungsplanperimeters 

fast ausschliesslich als Freiraum. Aus siedlungsplanerischer Sicht ist es sinnvoll, die brach liegenden Flächen in 

eine Neubebauung miteinzubeziehen und gestalterisch darauf abzustimmen. Die vertraglichen Bedingungen der 

Nutzung des Kantonslands sind zwischen dem zu findenden Investor und dem Kanton auszuhandeln.  
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3.5. Parzellierungsstruktur mit Grundeigentumsverhältnissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartenausschnitt Katasterplan 

 

 

 

 

Parz. Nr. Eigentümer Fläche 

1016 Einwohnergemeinde Aarau 690 m² 

1013 FAES Immo AG 950 m² 

890 Einwohnergemeinde Aarau 720 m² 

2691* Einwohnergemeinde Aarau 343 m² 

2823 Einwohnergemeinde Aarau 223 m² 

3692 Staat Aargau 295 m² 

5110 Staat Aargau 239 m² 

 Total GP Perimeter 3'460.0 m² 

 

* Anteil der Parzelle 2691 innerhalb Perimeter 
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3.6. Dienstbarkeiten (Grundbuch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parz. Nr. Dienstbarkeit / Parzellierungsvertrag 

1016 Fahrwegrecht z.G. Parzellen 1018, 4426, 4428 (gemeinsame Einfahrt von 

Mühlemattstrasse) 

1013 Bauhöhenbeschränkung von max. 378.00 m ü.M. z.G. Parzelle 893 

Bau- und Gewerbebeschränkung z.G. Parzelle 2691 

R./L. Arealüberbauung Parzellen 83, 2952, 4475, 5131, 5144. 

890 Grenzbaurecht z.L. Parzelle 889 

3692 Wasserabnahme aus Weiher z.G. Pazelle 887 

5110 Wasserabnahme aus Weiher z.G. Pazelle 887 
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3.7. Anforderungen gemäss Bauzonenplan, Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Aarau 

 

 

3.7.1. Zonenvorschriften 

 

Der Gestaltungsplanperimeter liegt vollumfänglich in der Wohn- und Gewerbezone WG4. 

 

 

3.7.2. Lärmempfindlichkeitsstufe 

 

Das Planungsgebiet ist der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugewiesen. Die Lärmbeurteilung erfolgt aufgrund der 

Immissionsgrenzwerte, da das Gebiet als erschlossen gilt. 

 

 

3.7.3. Grundwasser 

 

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt bei ungefähr 363.50 m ü.M. Es ist von einer mittleren 

Grundwassermächtigkeit auszugehen. Der höchste Grundwasserspiegel ist ungefähr identisch mit dem 

Hochwasserstand der Aare. 

 

 

3.7.4. Gefahrenzone Hochwasser 

 

Gemäss Gefahrenhinweiskarte besteht für den Uferbereich und den Strassenraum an der Mühlemattstrasse eine 

Überschwemmungsgefahr. Der Kanton erarbeitet momentan ein Hochwasserschutzkonzept. Während des 

Hochwassers vom 9. August 2007 betrug der Wasserpegel zwischen den Kraftwerken Aarau und Rüchlig bis zu 

366.10 m ü.M. Als Schutzhöhe für Bauten an der Mühlemattstrasse muss von einer Höhe von 367.20 m ü.M. 

ausgegangen werden. Unterhalb dieses Niveaus müssen alle Bauten dicht sein. 
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3.8. Festlegung der max. Bruttogeschossfläche 

 

Gestützt auf die BNO der Stadt und die generelle Ausnutzungsberechnung ist die Ausnutzung für das ganze 

Areal (anrechenbare Landfläche 3'460 m2) auf eine maximale Bruttogeschossfläche von 3'806 m2 festzulegen. 

 

Die definierte durchschnittliche Ausnützungsziffer beträgt über das ganze Areal max. 1.1. 

 

 

 

* Die BGF des Technikgebäudes des Sauerländertunnels zählt nicht zur anrechenbaren BGF.  

 

 

Die Ausnutzung von 1.1 wird durch die Erfüllung von öffentlichen Interessen ausgeglichen und ist ein Bonus für 

die geforderte aufwendige Bebauung. Zu Gunsten der Öffentlichkeit ist die Aareterrasse zu erstellen und eine 

Bebauung, welche die Lärmbeeinträchtigung der Strasse für das Quartier reduziert. 

Parz. Nr.   Fläche 

 

1016   690 m² 

1013   950 m² 

890   720 m² 

2691   343 m² 

2823   223 m² 

3692*   295 m² 

5110   239 m² 

  total 3’460 m² 

    

mit der Ausnutzungsziffer (AZ) 1.1 ergibt sich die max. Bruttogeschossfläche (BGF) 3’806 m² 



14 

4. Gestaltungsplan Mühlemattstrasse 

 

4.1. Bebauungskonzept 

 

4.1.1. Richtprojekt mit orientierendem Charakter 

 

Die Bebauung soll anhand der Projektstudie „Studienauftrag Mühlemattstrasse Aarau“ und deren Überarbeitung 

(Richtprojekt) umgesetzt werden. Das Richtprojekt gibt der Siedlung und ihrer Umgebung eine gute 

städtebauliche Qualität, verleiht ihr eine angemessene, unverwechselbare Identität und schafft eine hohe 

Wohn-, resp. Arbeitsplatzqualität. 

 

Bedingt durch die einschneidenden Rahmenbedingungen wurde das Richtprojekt in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Stellen beim Kanton und der Stadt erarbeitet. Die aus den verschiedenen Abklärungen gewonnenen 

Erkenntnisse sind darin berücksichtigt. Das Richtprojekt weist nach, dass mit dem Gestaltungsplan eine 

zweckmässige Bebauung des Perimeters möglich ist. 

 

Eine dem Strassenverlauf folgende Stützmauer schliesst an das bestehende Mauerfragment des Teehauses an 

und schafft eine Plattform. Durch die zur Strasse zurückversetzte Bebauung entsteht so eine Terrasse, wodurch 

das denkmalgeschützte Teehaus in ein neues Beziehungsfeld gesetzt wird.  Die geschlossene, lang gezogene 

Bebauung führt die Massstäblickeit der historischen Fabrikgebäude im Aareraum weiter und nimmt zusammen 

mit der davor liegenden Terrasse die Topografie des von der Stadt zur Aare hin abfallenden Nordhangs auf. 

Dadurch definiert sie den Übergang von der Siedlung zum Freiraum der Aare neu und schliesst im Sinne einer 

Stadtreparatur die Lücke in der Stadtkante zwischen den Fabrikationsgebäuden und dem Portal des 

Sauerländertunnels. 

 

Die zwei Baufelder „Hochbauten“ und „Aareterrasse“ gliedern den schmalen Gestaltungsplanperimeter in einen 

bebauten Bereich entlang der Strasse und einen rückwärtigen Grünbereich Richtung Hang auf der Südseite. Der 

Aareterrasse kommt im Gestaltungsplan zentrale Bedeutung zu. Sie strukturiert die Freiräume vor der Bebauung. 

Durch ihre Höhe schafft sie einen von der viel befahrenen Strasse getrennten, eigenen Vorplatz für die 

Bebauung. 

 

Das Baufeld „Aareterrasse“ steht in Abweichung zum § 111 BauG im Unterabstand zur Kantonsstrasse. In 

mehreren Sitzungen mit den Verantwortlichen vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt wurde eine Lösung 

gefunden, die den Ausbau der Kantonsstrasse auf vier Fahrspuren in Zukunft gewährleistet. 

 

Wie in der Einleitung erwähnt, resultierte aus dem durchgeführten Studienauftrag, dass der Planungsperimeter 

ohne Unterschreitung des gesetzlichen Strassenabstands nicht zweckmässig bebaut werden kann. 
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Die folgenden Argumente zeigen auf, weshalb die Bebauung näher zur Strasse steht: 

 

- Die engste Stelle des Strassenraums ist durch das unter kantonalem Denkmalschutz stehende Teehaus 

definiert.  

- Die angrenzenden bestehenden Bauten gemäss dem Situationsplan „Bauliche Rahmenbedingungen“ 

geben die Ausbaukante der Strasse Richtung Hang vor. Daraus wird ersichtlich, dass die vorhandenen 

baulichen Gegebenheiten einen Ausbau der Strasse Richtung Hang über die definierte Linie 

„Strassenprofil 18 Meter“ verunmöglichen. 

- Die Option eines Strassenausbaus aareseitig bleibt theoretisch gewährleistet; die Stadt plant jedoch 

aktuell mit dem Projekt „Aufwertung Aareraum Ost“ den schmalen Freiraumstreifen zur Aare als 

Erholungsraum attraktiver zu gestalten. 

- Für den Ausbau der Strasse fehlt die Vorgabe im kantonalen Richtplan. 

- Im kommunalen Erschliessungsplan ist kein Ausbau der Strasse vorgesehen. 

- Das Projekt für die neue Kettenbrücke sieht eine zweispurige Verkehrsverbindung über die Aare vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationsplan: Bauliche Rahmenbedingungen 
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Die Bauten für die Terrasse sind gegenüber den bestehenden Bauten (Teehaus mit Stützmauer) zurückversetzt. 

Der Gestaltungsplan berücksichtigt die kantonalen Interessen an der Freihaltung genügender Strassenabstände 

und das Schutzziel des Denkmalschutzobjekts „Teehaus“. Das Strassenprofil 18 Meter zeigt die Freihaltefläche 

auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationsplan „Strassenprofil 18 Meter“ 

 

 

Das Gebäude integriert sich mit seiner Morphologie und der Anordnung der Räume in die durch zwei stark 

unterschiedliche Aussenräume geprägte Situation. Es trägt zu hoher Identität, Wohn- und Arbeitsplatzqualität 

bei.  

 

Die Bebauung des Baufelds „unterirdisch“ ist aus Gründen der Verhältnismässigkeit nach dem Richtprojekt 

auszuführen. Die Verfasser des Richtprojekts erachten es als unverhältnismässig, den Hang auf Höhe des 

Untergeschosses weiter als bis zur Südfassade abzugraben. Einem zukünftigen Investor soll jedoch die 

Möglichkeit offen gelassen werden, eine grössere Tiefgarage zu realisieren. Aus diesem Grund weicht die 

Baulinie „unterirdisch“ im Süden und Osten stark vom Richtprojekt ab. Der gesetzliche Grenzabstand von 50 cm 

ist im Sinne von § 18a ABauV (§ 20 BauV) eingehalten. 

 

Beim untersten Geschoss des Richtprojekts handelt es sich um eine unterirdische Baute im Sinne von § 18a 

ABauV. Die neu zu bauende unterirdische Rampe für die Tiefgarage übersteigt die maximale Höchstkote, die für 

das Baufeld „Aareterrasse“ vorgegeben ist.  Grund dafür sind der Hochwasserschutz und die Gegebenheiten der  
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bestehenden Einfahrt, die für die Zu- und Wegfahrt der neuen Tiefgarage genutzt werden muss. Deshalb ist die 

Höchstkote für das Baufeld „unterirdisch“ höher als diejenige des Baufelds „Aareterrasse“. Die 

Tiefgaragenrampe tritt jedoch oberirdisch nicht in Erscheinung, da sie auf der Südseite im Hang erstellt wird. 

 

 

4.1.2. Nutzungskonzept 

 

Der Gestaltungsplan sieht ein durchmischtes Angebot an Wohnungen, Gewerbe und Geschäften, sowie an 

Bauten, die zur kulturellen und religiösen Erbauung bestimmt sind, vor. 

 

 

4.1.3.  Etappierungskonzept 

 

Eine Etappierung wäre grundsätzlich möglich, macht aber wenig Sinn, da der Sockel vorher erstellt werden 

muss. 

 

 

4.1.4. Fassadenkonzept 

 

Die Fassadenkonzeption sieht für den Baukörper eine Differenzierung in eine Strassen- und eine Gartenfassade 

vor, die auf ihre jeweiligen Aussenräume reagiert. Die Bebauung soll in der Stadtansicht prägnant in 

Erscheinung treten, sich vom Lärm abwenden und bergseitig mit einer weicheren Fassade zu den Freihofgärten 

öffnen. Hierdurch soll sich das Areal in die Umgebung integrieren und einen hohen Grad an 

Unverwechselbarkeit erlangen. Besonders ist das Bedürfnis der Bewohner nach Intimität und Wohnlichkeit zu 

berücksichtigen. Das Fassadenkonzept soll an diesem Ort wesentlich zu einem gestalterischen Mehrwert 

beitragen. Als Grundlage für die Fassaden gilt der Studienauftrag. 

 

Gebäude- und Umgebungsgestaltung sind hierbei sorgfältig miteinander abzustimmen. Grundsätzlich sind 

folgende Kriterien zu erfüllen: 

 

- Kompakte Erscheinung des Baukörpers 

- Durchgängige Materialisierung jeweils auf der Nord- und Südseite 

- Abgestimmte Farbgebung 

- Einheitliche architektonische Ausdrucksweise 

 

Für die Nord-, Ost- und Westfassaden gelten folgende Kriterien: 

- Muraler, harter Charakter 

- Lärmabweisender Ausdruck 

 

Für die Südfassade gelten folgende Kriterien: 

- Ausdruck einer Gartenfassade 

- Fein gegliedert 

- Ausbildung von Loggien, keine weitausladenden, vorgelagerten Balkone 
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4.2. Gestaltungskonzept Aareterrasse 

 

Durch eine wertige und auf das Denkmalschutzobjekt Teehaus abgestimmte Materialisierung der Mauer der 

Aareterrasse soll die die Qualität der Bebauung unterstützt und der Strassenraum aufgewertet werden. Die 

geschlossene Brüstung verleiht der Terrasse den urbanen Charakter und verringert die Lärmbeeinträchtigung der 

Mühlemattstrasse für die Erdgeschossnutzung der Bebauung. 

 

Die locker gruppierten Baumpflanzungen auf der Terrasse nehmen diejenigen der angrenzenden Grundstücke am 

Hang auf und verbinden damit die Bebauung mit der Umgebung. Sie schaffen für den öffentlichen Platz eine 

gute Aufenthaltsqualität. 

 

Grundsätzlich hat die Gestaltung der Aareterrasse folgende Kriterien zu erfüllen: 

- Platzartige Gestaltung 

- Urbaner Charakter 

- Durchgängige Materialisierung 

- Geschlossene Brüstung in identischer Materialisierung zur Stützmauer 

- Brüstungen folgen dem Verlauf von Rampe und Treppen 

 

 

4.3. Freiraum 

 

4.3.1. Gesamtkonzept Freiraum 

 

Die Anlage vereint zwei unterschiedliche Bereiche, die sich aufgrund der Gebäudelage und den Einflussfaktoren 

der Umgebung ergeben: 

 

Der nördliche Bereich, durch die angrenzende Mühlemattstrasse lärmbelastet, bietet einen eindrücklichen 

Ausblick auf den Naturraum Aare und ins benachbarte Juragebirge. Hier soll ein identitätsstiftender Ort 

entstehen, eine Terrasse (Aareterrasse) mit urbaner Ausstrahlung, die den Ausblick und die Qualitäten dieses 

Ortes für Bewohner und Bewohnerinnen oder Besucher und Besucherinnen erlebbar macht. Die Aareterrasse mit 

dem Teehaus als Anziehungspunkt ist ein wichtiger Gemeinschaftsbereich und Begegnungsplatz der 

Überbauung.  

 

Der ruhige rückwärtig am Hang gelegene südliche Bereich wird im landschaftlichen Sinne gestaltet und dient 

als Rückzugs- und Spielbereich. Für Kleinkinder befindet sich im westlichen Teil der Anlage ein übersichtlicher 

Spielplatz mit Sand- und Wasserspiel. 

 

 

4.3.2. Arealränder 

 

Im Norden ist die Anlage durch eine Mauer deutlich von der Strasse abzugrenzen. Der westliche Übergang ist im 

Bereich Terrasse ebenfalls mit einer Mauer abzugrenzen. Im Bereich des Hanges ist ein fliessender Übergang zu 

den bestehenden Gehölzen herzustellen. Östlich ist das Gelände durch eine Mauer zur Tunnelzentrale zu 

begrenzen. Hangseitig schaffen die Vegetation und der Geländeverlauf ebenfalls einen fliessenden Übergang zur 

angrenzenden Umgebung. 
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4.3.3. Geländegestaltung 

 

Die Geländehöhen sind aus Gründen des Lärm- und Hochwasserschutzes zu verändern. Es ist ein Sockelgeschoss 

vorzusehen, das sich aus einer bereits bestehenden Mauer entwickelt. Der zur Strasse orientierte Bereich ist 

mittels einer Mauer höher zu setzen und als Terrasse auszugestalten. Der Übergang zum angrenzenden 

Strassenraum ist mittels einer Treppenanlage und einer behindertengerechten Rampe zu gewährleisten. 

 

Der rückseitige Bereich ist in Anlehnung an den Bestand als Wiesenhang vorzusehen. Dieser soll die 

Anschlusshöhen der angrenzenden Parzellen aufnehmen. 

 

 

4.3.4. Gemeinschaftliche Freiräume (Spiel- und Begegnungsplätze) 

 

In der Wohnüberbauung ist ein funktional und gestalterisch zusammenhängendes Freiraumkonzept mit guter 

Ausstattung gemeinschaftlicher Anlagen zu schaffen. Es müssen 15% der anrechenbaren Bruttogeschossfläche 

(BGF) für Spiel- und Begegnungsplätze vorgesehen werden. Die Anlage ist so zu gestalten, dass keine 

Diskriminierung von gewissen Gruppen entsteht. Als anrechenbare Flächen gelten: Aareterrasse, Spielplatz und 

Hangwiese.  

 

 

4.3.5. Private Gartenbereiche 

 

Es dürfen keine privaten Gartenräume ausgebildet werden.  

 

 

4.3.6. Ökologie 

 

Der Wiesenhang ist als Blumenwiese oder -rasen herzustellen und mit einheimischen Baumarten zu bepflanzen. 

Zusammen mit den bestehenden Pflanzungen soll ein ökologisch wertvoller Lebensraum entstehen. 

 

 

4.3.7.  Bepflanzung 

 

Die Bepflanzung soll standortgerecht sein. Alle Baumgruben sind mit einer mindestens 12 m3 grossen 

Pflanzgrube herzustellen. Die Tiefe  der Grube beträgt mindestens 1,5 m.  

 

Im Bereich der Aareterrasse sind mindestens 6 Stück Säulenahorne (Acer rubrum `Scanlon), oder eine 

vergleichbare Baumart, mit einer Höhe von 400-450 cm zu pflanzen. 

 

Im Bereich südlich des Spielplatzes sind mindestens 2 Stk.  Vogel-Kirschen (Prunus avium “Plena“), oder einer 

vergleichbaren Baumart, mit einer Verschulungshöhe von 350-400 cm zu pflanzen.  

 

Hangseitig ist eine naturnahe Wildblumenwiese mit Krokussen herzustellen.  
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Locker gestreute Solitärsträucher, wie zum Beispiel Kornelkirsche (Cornus mas), sind in den Hang zu pflanzen. 

Sie verbinden die Umgebung der neuen Überbauung mit der angrenzenden Bestandsvegetation. 

 

4.4. Erschliessung 

 

4.4.1. Zweckmässige Erschliessung 

 

- Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr über die bestehende Zufahrt des Stadtbachhof-Parkings an 

der Mühlemattstrasse basiert auf den übergeordneten Vorgaben von Stadt und Kanton. 

 

- Die von der Stadt bewilligte Bebauung auf der Parzelle 884 wird für den motorisierten Verkehr vom 

Freihofweg her erschlossen und ist nicht Teil des Gestaltungsplans.  

 

- Für den Langsamverkehr ist das Areal über eine grosszügig gestaltete und zentral gelegene Treppe und eine 

rollstuhlgängige Rampe zu erschliessen. Ein Durchgang im Gebäude ermöglicht die weiterführende 

Fusswegverbindung in Richtung Bahnhof und Altstadt. 

 

- Die innere Erschliessung erfolgt über eine platzartig gestaltete Terrasse und durch die unterirdische 

Parkierung. Von der Terrasse führen an den beiden Enden des Baufelds „Hochbau“ interne Fussverbindungen 

in den Grünbereich auf der Südseite des Gebäudes. Im Wiesenbereich sind informelle Wege, wie 

Trampelpfade und begrünte Treppenstufen erlaubt. 

 

 

4.4.2. Öffentlicher Fussweg 

 

Der bestehende Freihofweg wird durch einen öffentlichen Fussweg ersetzt. Der neue Weg schliesst am südlichen 

Perimeter des Gestaltungsplans mit einer Treppe oder Treppenrampe an den bestehenden Weg an. Er führt über 

einen Durchgang in der Bebauung auf die neu zu schaffende öffentliche Terrasse. Von der erhöhten Terrasse 

gelangen der Fussgänger und die Fussgängerin auf einer Freitreppe zum Freiraum an der Aare. 

 

Mit dem neuen über die öffentliche Terrasse und die Freitreppe geführten Weg wird eine attraktive Verbindung 

zwischen der Stadt und dem Aareraum geschaffen. Die breite Treppe am Fuss des Hangs öffnet den Raum zur 

Aare hin und unterstützt damit die Bestrebungen, die Stadt mit der Aare zu verbinden und den Aareraum 

aufzuwerten. 

 

Die gegenüber dem Bestand abgewandelte Wegführung bedingt eine Anpassung des Fussgängerübergangs. Der 

Standort des Fussgängerstreifens ist mit dem Projekt „Aufwertung Aareraum Ost“ der Stadt Aarau zu 

koordinieren. 

 

 

4.4.3. Interne Wege und Plätze 

 

Die beiden internen Fusswegverbindungen gewährleisten die Zugänglichkeit der Spiel- und Begegnungsplätze im 

Grünbereich. 
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4.4.4. Fuss- und Veloverkehr 

 

Das Areal ist über eine grosszügig gestaltete und zentral gelegene Treppe und eine rollstuhlgängige Rampe von 

der Mühlemattstrasse her erschlossen. Die Rampe ist für Fussgänger und Fussgängerinnen und Velofahrer und 

Velofahrerinnen zugänglich. Vom Freihofweg führt eine Fusswegverbindung hinunter auf die Terrasse. Die 

platzartig gestaltete Terrasse erlaubt das freie Durchqueren der Fläche und damit den Zugang zu den 

Gebäudeeingängen. 

 

Die Veloräume in der Tiefgarage sind über die bestehende Zufahrt des Stadtbach-Parkings erschlossen. 

 

 

4.4.5. Parkierung 

 

Das „Baufeld unterirdisch“ steht wie dasjenige der Aareterrasse im gesetzlichen Unterabstand zur 

Kantonsstrasse (Begründung siehe unter Ziffer 4.1.1 „Richtprojekt mit orientierendem Charakter“). Die 

unterirdische Tiefgarage soll aus wirtschaflichten und konzeptionellen Überlegungen unter der Aareterrasse und 

soweit wie notwendig unter dem Hochbau erstellt werden. Eine Situierung und Anordnung der Tiefgarage mit 

der Fahrgasse unter den projektierten Bauten würde die vorgenannten Aspekte stark beeinträchtigen und 

unverhältnismässige Hangabgrabungen auslösen. Die Richtwerte des Parkplatzbedarfs wurden unter der 

Annahme einer gemischten Wohn-, Gewerbe- und Kirchennutzung, ausgehend vom Richtkonzept berechnet. Der 

Perimeter liegt in der Erschliessungsgüteklasse B. 

 

Die im Plan bezeichnete Umgrenzung stellt die maximale, horizontale Ausdehnung für unterirdische Bauten dar. 

Davon ausgenommen sind technisch notwendige Licht-, Belüftungs- und Ausstiegsschächte, sowie 

Ausstiegstreppen. 

 

Der Tiefgaragenboden steht unter der Hochwasserschutzhöhe, weshalb das Untergeschoss als wasserdichte 

Konstruktion ausgeführt werden muss. 

 

Alle erforderlichen Abstellplätze für Bewohner und Bewohnerinnen, Beschäftigte, Besucher und Besucherinnen, 

Lieferanten usw. sind unterirdisch zu erstellen. 

 

Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr erfolgt ab der Mühlemattstrasse über die im Situationsplan 

eingezeichnete bestehende Zufahrt in die Tiefgarage. Die bestehende Zufahrt übersteigt die zu erfüllende 

Hochwasserschutzhöhe, weshalb für die Zufahrt keine Schutzmassnahmen notwendig werden. Die neue 

Zugangsrampe der Tiefgarage zweigt von der bestehenden Garageneinfahrt des Stadtbach-Parkings ab. Die 

Zufahrten zu den beiden Tiefgaragen sind verkehrstechnisch aufeinander abzustimmen. 

 

Die nötige Anzahl an Stellplätzen für Velos ist in gut zugänglichen Veloräumen in der Tiefgarage 

unterzubringen. Die Erschliessung erfolgt über die TG-Zufahrtsrampe. Es sind genügend ungedeckte Besucher-

Veloabstellplätze zu erstellen. 
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4.4.6. Entsorgung 

 

Die Entsorgungsplätze sind zentral im Eingangsbereich der bestehenden TG-Einfahrt an geeigneten Standorten 

zu errichten. 
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5. Besondere Erläuterungen zu GP und SNV 

 

5.1. Bestandteile, Plandarstellung und Inhalt 

 

Der Gestaltungsplan Mühlemattstrasse umfasst folgende Bestandteile: 

- Situationsplan 1:200 

- Sondernutzungsvorschriften 

- Planungsbericht (Erläuterungen); vorliegend 

- Schlussbericht des Beurteilungsgremiums zum Studienauftrag „Mühlemattstrasse Aarau“ vom 13.01.10 über 

das Projekt Schneider & Schneider Architekten 

- Richtprojekt Mst. 1:500 vom 01.11.10 (Anhang Planungsbericht) 

 

Die Legende des Situationsplans unterscheidet Genehmigungs- und Orientierungsinhalt: 

 

- Genehmigungsinhalt: 

Der Bereich des Genehmigungsinhalts ist rechtsverbindlich. 

 

- Orientierungsinhalt: 

Der Orientierungsinhalt entspricht dem Richtprojekt. Von diesem kann abgewichen werden, wenn der Nachweis 

einer mindestens gleichwertigen Lösung mit Erfüllung der Ziele des Gestaltungsplans erbracht werden kann. 

 

Die im Situationsplan vermassten Grenzabstände beziehen sich auf die unterschiedliche Höhe der Teilbauten. 

Nach der BNO Aarau hält der tiefere Mittelbau einen Grenzabstand von vier Metern ein, die fünfgeschossigen 

Bauten halten einen höheren Abstand von sechs Metern ein. 

 

 

5.2. Lärmschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Studienauftrag (2009) 

 

Der lang gezogene Baukörper wirkt wie eine Lärmschutzwand und verschafft nicht nur den Bauten in zweiter 

Reihe eine erheblich geringere Lärmbelastung, sondern schirmt gleichzeitig auch die eigene Südfassade optimal 

gegen den Strassenlärm ab. Die Aareterrasse, als weitere Lärmschutzmassnahme, reduziert die 

Lärmbeeinträchtigung der Strasse für die Erdgeschossnutzung. 
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Ausschnitt aus dem Studienauftrag (2009) 
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5.3. Nichtionisierende Strahlung Tunnelzentrale Sauerländer (Technikgebäude) 

 

Bezüglich der nichtionisierenden Strahlung durch die Tunnelzentrale besteht für das Bauprojekt keine 

Einschränkung (Schreiben M. Hess vom 29.09.10, Hefti Hess Martignoni, Aarau, in Absprache mit dem 

energieliefernden Werk). 

 

 

5.4. Öffentliche Kanalisation Freihoftreppe mit Regenauslass 

 

Die Bebauung des Perimeters erfordert eine Anpassung der beiden öffentlichen Kanalisationsleitungen im 

Bereich der Freihoftreppe. Der sich am Fuss der bestehenden Treppe befindende Regenauslass (Bauwerk) muss 

bergwärts, Richtung Süden, verschoben werden. Das Ingenieurbüro Wilhelm & Wahlen, Aarau, hat dazu eine 

Machbarkeitsstudie erstellt (Studie Kanalisation Freihoftreppe vom 08.10.10). Das von ihm vorgeschlagene 

Konzept wurde in Absprache mit der zuständigen kantonalen und kommunalen Stelle erarbeitet. 

 

 

6. Richtprojekt mit orientierendem Charakter 

 

6.1. Situationsplan 

6.2. Freiraumprojekt 

6.3. Grundriss Erdgeschoss 

6.4. Grundriss 1. Obergeschoss 

6.5. Grundriss 2. -4. Obergeschoss 

6.6. Grundriss Untergeschoss 

6.7. Schnitte 

6.8. Längsschnitt und Ansicht Nord 

6.9. Ansichten 
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= 33 PP

Parkplätze













































































































































































Wohnen

Mühlemattstrasse

Gewerbe

Garage

Teehaus
370.40 m ü.M.+/- 0.00

369.40 m ü.M.

ca.
367.30 m ü.M.

378.00 m ü.M.

366.10 m ü.M.

8
.6

0

















































































4.00





























































































Mühlemattstrasse
Garage Technik

Kirche Saal

Foyer

Rampe

+/- 0.00
369.40 m ü.M.

384.00 m ü.M.

ca.
367.30 m ü.M.

1
4

.5
7




















































6.00














































































































Mühlemattstrasse

Wohnen

Gewerbe

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Garage

384.00 m ü.M.

1
4

.6
0

+/- 0.00
369.40 m ü.M.

367.30 m ü.M.

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon



























































































6.00
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Schnitt D-D
6.7

Massstab 1:500

Schnitt C-C Schnitt B-B





Gewerbe

Keller

Zugang Gewerbe

Haus 3

Gewerbe

Haus 2 Haus 1

Aufgang
Garage Eingang

Kirche Saal

Tunnelzentrale

Garage Ein-/Ausfahrt

Foyer Unterricht

FoyerUnterricht Ämterzimmer

Gewerbe

Technik

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Garage

Garageneinfahrt

383.75 m ü.M.

370.40 m ü.M.

367.80 m ü.M.

378.00 m ü.M.

384.00 m ü.M.

371.35 m ü.M.

369.40 m ü.M.

366.10 m ü.M.

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Wohnen
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Schnitt A-A
6.8

383.75 m ü.M.

369.40 m ü.M.

384.00 m ü.M.

371.35 m ü.M.

ca.
367.30 m ü.M.

378.00 m ü.M.

ca.
373.75. m ü.M.

ca.
367.30 m ü.M.

369.40 m ü.M.

367.30 m ü.M.

Ansicht Nord

Massstab 1:500
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Ansicht Süd
6.9

Ansicht Ost

Massstab 1:500

383.75 m ü.M.

372.50 m ü.M.

ca.
373.75 m ü.M.

378.00 m ü.M.

ca.
371.50 m ü.M.

384.00 m ü.M.

371.35 m ü.M.

Mühlemattstrasse

Einfahrt
Garage

383.75 m ü.M.

369.40 m ü.M.

367.30 m ü.M.

ca.
376.00 m ü.M.

Mühlemattstrasse

384.00 m ü.M.

370.40 m ü.M.

ca.
376.00 m ü.M.

367.30 m ü.M.

Ansicht West




